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PRÄAMBEL 
 
Die Stadt Eggenfelden erlässt aufgrund 
- § 2 Abs. 1 Satz 1, §§ 9 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB),  
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO),  
- Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO),  
- Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und 
- der §§ 9 und 11 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz   
BNatSchG) in Verbindung mit Art. 4 des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der 
Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz   BayNatSchG),  
erlässt die Stadt Eggenfelden die 34. Änderung des Bebauungsplans "Gewerbe- und Industriegebiet 
der Stadt Eggenfelden" als Satzung:  
 
 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 
Für den räumlichen Geltungsbereich der 34. Änderung des Bebauungsplans "Gewerbe- und 
Industriegebiet der Stadt Eggenfelden" ist die Planzeichnung M 1:1.000 vom __.__.____ maßgebend.  
 
 
§ 2 
Bestandteile der Satzung 
 
Die 34. Änderung des Bebauungsplans "Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt Eggenfelden" 
besteht aus:  
 
1. Der Planzeichnung M 1:1.000 vom __.__.____ und den planlichen und textlichen Festsetzungen 
samt Hinweisen (Teil A: Planteil) und  
2. der Begründung vom __.__.____.  
 
 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Die 34. Änderung des Bebauungsplans "Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt Eggenfelden" tritt mit 
der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
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1. Rahmenbedingungen 
1.1 Lage und Anbindung 

Das Planungsgebiet liegt südlich der „Landshuter Straße“ und der Bahnverbindung „Passau – 
Neumarkt St. Veit“ und nördlich des Schellenbruckplatzes bzw. ist ein Teil des 
Schellenbruckplatzes. Das Planungsgebiet liegt in der Gemarkung Eggenfelden, Ortsteil Stadt 
Eggenfelden. Eggenfelden liegt im Landkreis Rottal-Inn im Süden Niederbayerns. 

 
 

1.2 Örtliche Rahmenbedingungen /angrenzende Planungen 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt Eggenfelden“ 
wurde bereits 33-mal geändert. Für die vorliegende Planänderung ist maßgeblich die 
22.Änderung. 
Nördlich angrenzend wird derzeit der Bebauungsplan „Am Alten Bad II“ aufgestellt. Der 
Flächennutzungsplan muss nicht angepasst werden.  
 
Abb.: Flächennutzungsplan der Stadt Eggenfelden 

 



 
F. Breinl Landschaftsarchitekt/Stadtplaner 

BPL Nr. 22 „Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt Eggenfelden“ Deckblatt Nr. 34  
09.01.2024 

  

 
 
922-23 2023.01.09 BPL "GE_GI der Stadt Eggenfelden" DB_34 02_TEXT.docx
  Seite 4 von 6 

 

Abb.: Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt Eggenfelden“ DB Nr. 22 

 
 

 
2. Ziel und Zweck der Planung 

Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Am Alten Bad II“ welcher derzeit nördlich 
des Planungsgebietes aufgestellt wird, ist es erforderlich, die Erschließung für diesen Bereich 
neu zu regeln. Die Erschließung des geplanten Areals soll künftig nicht mehr von der nördlich 
befindlichen „Landshuter Straße“ aus erfolgen, sondern von Süden über den 
Schellenbruckplatz.  
Da diese geplante Erschließung über Privatflächen führt, ist die Sicherung dieser Zufahrt mittels 
Dienstbarkeiten erforderlich. Dies ist die wesentliche Änderung bzw. Ziel und Zweck der 
Planung. Im Rahmen dieser Änderung werden lediglich die bisher geplanten Stellplätze im 
südlichen Bereich des Geltungsbereiches ca. 1m nach Osten verschoben und die Flächen mit 
Pflanzbindungen im nördlichen Bereich, flächenmäßig angepasst. Die Fläche E.1 wird 
vergrößert, die Fläche E.2 wird geringfügig verkleinert.  
Weitere Veränderungen werden durch die Planung nicht initiiert.  Ansonsten gelten die 
Festsetzungen des rechtsgültigen Bebauungsplanes samt seiner bisher 33. Änderungen.  
 
 

3. Natur- / Umweltschutz 
Im Rahmen der vorliegenden Planung wird die Eingriffsschwere nicht wesentlich verändert bzw. 
Eingriffe in schützenswerte Vegetationsbestände und Habitate nicht initiiert, daher ist kein 
naturschutzfachlicher Ausgleich erforderlich. Die Überplanung bzw. Veränderung der 
Grünfläche im nördlichen Bereich des Geltungsbereiches ist nahezu flächenneutral.  
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1.1
Sondergebiet / gemäß § 11, (3) Nr. 2 BauNVO 1990
Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel mit einer
maximal zulässigen Gesamtverkaufsfläche für die
Sondergebiete SO 3, SO 6 und SO 7 von den einzelnen
Sortimenten aus Tabelle 1 und 2 von 14.000 m².
Die maximale Gesamtverkaufsfläche aus den in Tabelle 1
angegebenen Sortimenten darf maximal  10.000 m² für die
drei Sondergebiete SO 3, SO 6 und SO 7 betragen.
Ebenso ist Gastronomie und Dienstleistung zulässig.

In der nachfolgenden Tabelle 1 und 2 werden die  Sortimente bezogen auf die jeweiligen
Sondergebiete festgesetzt, mit der maximal zulässigen Verkaufsfläche pro Sortiment .

    Sortiment maximal zulässige   Verkaufsfläche
in m² pro Sortiment

SO 3 SO 6 SO 7
Elektrowaren, Heimcomputer und
Zubehör, Viedeogeräte,
Unterhaltungselektronik

1.400 - -

Fahrräder und Zubehör 700 - -

Möbel, Küchen, Badeeinrichtungen,
Installationsmaterial, Sanitärerzeugnisse 2.500 - -

Summe Verkaufsfläche / Sondergebiet 4.600 - -

Sortiment maximal zulässige   Verkaufsfläche
in m² pro Sortiment

SO 3 SO 6 SO 7

Blumen 300 - -

Nahrungs-/ Genussmittel,
Getränke, Naturkost, Reform-
waren, Lebensmittelhandwerk

- 1.950 1.100

Drogeriewaren, Kosmetika, Pharmazie 250 - 800

Oberbekleidung, Wäsche,
Kürschnerwaren, Wolle, Stoffe, sonstige
Textilien, Modewaren Kurzwaren,
Handarbeiten

1.500 - 1.600

Sportbekleidung, Sportartikel,
Freizeitbedarf 700 - -

Hausrat, Glas/Porzellan/Keramik,
Kunstgewerbe, Geschenkartikel und Holz-
und Stahlwaren

700 - -

Schuhe, Orthopädie 1100 - -

Papier- u. Schreibwaren, Schulbe-
darf, Zeitschriften, Briefmarken
Bücher, Bürobedarf, Telekomunikation
und Informationstechnologie

700 - -

Spielwaren und Bastelartikel 400 - 300

Uhren, Schmuck, Silberwaren 200 - -

Foto, Optik und feinmechanische
Erzeugnisse 200 - -

Haus- u. Heimtextilien, Gardinen,
Zubehör, Wohnaccessoirs 700 - -

Tiere, Zooartikel, Tierpflegeartikel,
Tiernahrung 700 - -

nicht im Deckblatt 19 festgesetzte
Sortimente - - 550

Summe Verkaufsfläche / Sondergebiet 7.450 1.950 4.350

Tabelle , gemäß Einzelhandelsgutachten innenstadtrelevante Sortimente

Tabelle 2, gemäß Einzelhandelsgutachten nicht  innenstadtrelevante Sortimente Baulinie3.1

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzunge n;
bauliche Anlagen und Zufahrten sind unzulässig,
die Errichtung einer Trafostation ist erlaubt.

E 1

Das nachfolgend genannte Nutzungsmaß bezieht sich immer auf das maximal zulässige
Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt!

1.1

eingeschränktes Gewerbegebiet / gemäß § 8 BauNVO 1990
(mit Einschränkungen gemäß GE  (e) , siehe II. Textliche Festsetzungen,
Punkt 3.)
Anlagen für sportliche Zwecke (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) sind unzulässig.
Ausnahmen gemäß  § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO (Anlagen für kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke) und nach § 8 Abs. 3 Nr. 3
BauNVO (Vergnügungsstätten) sind unzulässig.
Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben und Gastronomie gemäß
§ 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO sind generell unzulässig.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Deckblattes
Nr. 19, § 9 Abs. 7 BauGB (Innenkante)

4.1

Aufbau eines ca. 9,0 m breiten Pflanzstreifens, Pflanzung einer
3 -5 reihigen freiwachsenden Hecke aus Sträuchern (90 %)
und Bäumen II. Ordnung (10%)  (Pflanzenauswahl siehe
Pflanzenliste unter III. Textliche Festsetzungen zur
Grünordnung, Punkt 3) auf der gesamten Länge.

(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis
zu einer  Grundflächenzahl von 0,8 ausgeschöpft werden.  Die privaten Grünflächen sind Bestandteil des
Baulands und werden zur GRZ-Berechnung herangezogen.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Deckblattes
Nr. 22, § 9 Abs. 7 BauGB (Innenkante)

4.2

(§ 9, Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

mit Geh- und Fahrtrechten belastete Fläche,
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

4.3

Vorschlag Bebauung

Lärmschutzeinrichtung zur Einhaltung der unter Punkt II 3.2
angegebenen Tabelle in der notwendigen Ausführung

4.4

E 2 Entfernung der Thujen, Pflanzung einer 1 -2 reihigen
freiwachsenden Hecke aus Sträuchern . (Pflanzenauswahl
siehe Pflanzenliste unter III. Textliche Festsetzungen zur
Grünordnung, Punkt 3) auf der gesamten Länge.

6.1 private Grünfläche;
bauliche Anlagen und Zufahrten sind unzulässig,
die Errichtung einer Trafostation ist erlaubt.

8.1

Bemaßung8.2

Trafostation8.3

9,00

7.1 öffentliche Grünfläche;
bauliche Anlagen und Zufahrten sind unzulässig,
die Errichtung einer Trafostation ist erlaubt.

Stromleitung, nachrichtliche Übernahme bayernwerk8.4

Das nachfolgend genannte Nutzungsmaß bezieht sich immer auf das maximal zulässige
Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt!

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis
zur maximalen festgesetzten Grundflächenzahl ausgeschöpft werden. Die privaten Grünflächen sind
Bestandteil des Baulands und werden zur GRZ-Berechnung herangezogen.

(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
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3.1

Baugrenze3.2

a abweichende Bauweise
- mit Grenzabstand wie offene Bauweise
- maximale Baukörperlänge über 50 m Länge
 zulässig.

(§ 9, Nr. 11 / BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Deckblattes Nr. 19 zum Bebauungsplan "GEWERBE-
UND INDUSTRIEGEBIET" § 9 (7) BauGB (Innenkante)

5.1

Nutzungsartengrenze5.2

4.1 Private Erschließung, öffentlich gewidmet

6.1 Gehölzbestand

Einzelbaum

Gehölzbestand

6.1.1

6.1.2

4.2 öffentlicher Geh- und Radweg

6.3

6.2 zu pflanzende Einzelbäume :
Baum I. Ordnung (Hochstamm) nach Artenliste in
den textl. Festsetzungen Grünordnung, Punkt: 6 A,
eine lagemäßige Standortverschiebung wegen
erforderlicher Zufahrten ist erlaubt.

6.4

private Grünflächen  mit Anpflanzungen von Bäumen und
Sträuchern und Wiesenflächen;
bauliche Anlagen sind unzulässig,  es sind über den Grünstreifen
pro Parzelle maximal 2 Zufahrten (max. Breite je 10,0 m) unter
Anrechnung der bestehenden Zufahrten erlaubt.

öffentliche Grünflächen

beantragte Grundstücksverschmelzung5.3

(§ 9, Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 15, 20 und Abs. 6 BauGB)

Baugrenze für Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Carports,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen.
Hier Zweckbestimmung: Stellplätze (§9, Abs.1 Nr. 4 und 22 BauGB)

3.3

bestehende Bebauung7.4

best.

bestehende Hauptversorgungsleitung /
unterirdisch
E Elektrizität
W Wasser
A Abwasser
G Gas

7.5

Die traufseitige Wandhöhe ist nach Art. 6 Abs. 4 BayBO  2009 zu bestimmen. Als
Bezugshöhe für die Festsetzung der traufseitigen Wandhöhen gilt das
bestehende Gelände. Als Beschränkung der traufseitigen Wandhöhe für alle
Gebäude gilt das Maß von dem bestehenden Gelände.

1.2 Abstandsflächen

1.1 Wandhöhe 

Das Sondergebiet SO 6 ist bezüglich der Abstandsflächenregelung wie ein
Gewerbegebiet zu beurteilen. Somit können die zulässigen Abstandsflächen
gemäß BayBO Art.6 Abs. 5 bis auf 0,25 H reduziert werden,
Mindestabstandsfläche zur Grenze jedoch 3,0 m.
Dies gilt jedoch nicht für die Sondergebiete SO 3 und SO7

Die planlichen und textlichen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes  mit den
vorangegangenen rechtskräftigen Deckblättern haben weiterhin Gültigkeit für das Deckblatt Nr. 19, sofern sie
nicht durch die Festsetzungen der Änderungsplanung durch Deckblatt Nr.19 aufgehoben werden.

Dachform:2.1. - geneigte Dächer (Satteldach  (=SD), Pultdach (=PD), First parallel zur
  längeren Gebäudeseite)
  Dachneigung Pultdach mind. 5° -max. 15°,
  Dachneigung Satteldach mind. 5°-max. 25°,
  - Flachdächer (=FD), Dachbegrünung erlaubt.

Dachüberstand: bei Pultdächern begrenzt auf   max. 1,00 m.

unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im Bereich
der Säulen erlaubt. Zwischen Boden und Zaununterkante ist ein Abstand von
15 cm einzuhalten.

max. 2,00 m ab OK fertiges Gelände
Industriezaun feuerverzinkt oder Maschendrahtzaun

Zaunsockel:

Einfriedung:

Dachaufbauten: Dachaufbauten für betriebliche Technik dürfen in den Dimensionen und Höhen
nur gemäß den Vorgaben eines anlagebezogenen Genehmigungsverfahrens
über die maximal festgesetzten Wand- bzw. Firsthöhen ausgeführt werden.

Sie sind zwingend mit wasserdurchlässiger Befestigung zu gestalten (z. B. Rasenfugenpflaster,
Rasengittersteine, Schotterrasen, Ökopflaster, oder andere wasserdurchlässige Belagsarten).

1.3.PKW-Stellplätze: (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

1.1. Wandhöhe (§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

1.4. Nebenanlagen
Verfahrensfreie Gebäude nach Art. 57 Abs. 1 BayBO und Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1
BauNVO sind außerhalb der Baugrenzen nicht zulässig. Nur Nebenanlagen gemäß §14
Abs. 2 BauNVO dürfen außerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

Die traufseitige Wandhöhe ist das Maß vom bestehenden Gelände bis zum Schnitt der Wand mit
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.
Die Firsthöhe ist das Maß zwischen dem obersten Punkt der Schnittlinie der Dachfläche mit der
Fassadenfläche und dem bestehenden Gelände.
für Satteldach (=SD): maximale traufseitige Wandhöhe (WH): 7,0 m

maximale Firsthöhe (FH): 9,0 m
für Pultdach (=PD): maximale Firsthöhe (FH): 7,0 m
für Flachdach (=FD): maximale Wand-/Firsthöhe (WH / FH): 7,0 m

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1. Zulässige Schallemissionen
Entsprechend der Exponierung der zu untersuchenden Immissionsorte kann davon ausgegangen werden, dass
an den maßgeblichen Immissionsorten 1 bis 3 bereits Vorbelastungen durch Gewerbelärm vorhanden sind.

3.2 Zulässig sind Nutzungen, deren je Quadratmeter Grundfläche (innerhalb der Parzellengrenze inklusive
betrieblicher Verkehrsflächen oder Flächen für Ausstellungen etc. rsp. Baulinie im Norden und Osten der Fl.-Nr.
510/3) abgestrahlte Schallleistung die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 entsprechend den Angaben in
der folgenden Tabelle weder tags (06:00 -22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 06:00 Uhr) überschreiten:

Abstandsflächen
Gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO wird die Geltung des Art. 6 Abs 5 Satz 2 angeordnet.

1.2.

der folgenden Tabelle weder tags (06:00 -22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 06:00 Uhr) überschreiten:

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12,
Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) LEK,i durch
LEK,i,j zu ersetzen ist.

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Post,
Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu
gewährleisten.Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.

Die Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- und Staudenanteil vorzunehmen.

C) Sträucher

In den privaten Grünflächen ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude sind ergänzend für strauchartige und
bodendeckende Bepflanzung Ziersträucher zugelassen.
Eine Pflanzung von fremdländischen und/oder in ihrem Wuchscharakter landschaftsfremden Laub- und Nadel-
bäumen wie z.B. Pyramidenpappeln, Trauerweide, Hängebuche, Blaufichten i. Arten und Thujen ist nicht zulässig.

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cornus mas
Euonymus europaeus
Lonicera xylosteum
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa

Hartriegel
Hasel
Kornelkirsche
Pfaffenhütchen
Heckenkirsche
Liguster
Schlehe

PKW - Stellplätze
Für  Parkplätze ist innerhalb der Stellplatzflächen 1 Großbaum / Hochstamm je 5 Stellplätze  (bei gegenüber -
liegender Stellplatzanordnung je 10 Stellplätze = 2x5 Parkplätze) zu pflanzen. Stellplätze im Anschluss an
Gebäude sind davon ausgenommen. Die Baumpflanzungen sind durch geeignete Maßnahmen gegen
Anfahren/Beschädigungen durch Fahrzeuge zu schützen (Poller, Granitfindlinge , Hochbord o.ä.).
Die im Parkplatzbereich vorgesehenen Bäume sind mit einer Baumscheibe von mindestens 2,5 m x 2,5 m zu
versehen.

Pflanzqualitäten:
Bäume I. Ordnung:
Bäume auf öffentl. Grund:  mind. Hochstamm, 3xv., STU 20-25 cm
Bäume auf priv. Grund:  mind. Hochstamm, 3xv., STU 18-20 cm

oder v. Heister, 200-250 cm
Bäume II. Ordnung: mind. Hochstamm, 3xv., STU 12-14 cm
                          oder v. Heister,  150-200 cm
Bei Hecken: Bäume       v. Heister,  100 -150 cm
                     Sträucher v. Str., mind. 3 - 5 Triebe, 60 - 100 cm
                                    

Die  zu begrünenden Flächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern
und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der privaten und öffentlichen
Erschließungsflächen fertigzustellen.
Nachpflanzungen haben den festgesetzten Pflanzqualitäten zu entsprechen.
Die Pflanzenqualität muss den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.  Für
festgesetzte Bepflanzungen sind nur standortheimische (wenn vorhanden autochthone) Gehölze zulässig.
Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m².

2.3

Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Tilia cordata

Berg-Ahorn
Spitz-Ahorn
Esche
Stiel-Eiche
Winter-Linde

Ein- und Durchgrünung des Baugrundstückes
Das private  Grundstück ist gemäß den Angaben, beschrieben unter E 1 zu bepflanzen. Je 300 m²
nicht überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche ist zur Durchgrünung des Baugebietes
mindestens ein Laubbaum I. Ordnung zu pflanzen. Durch Planzeichen bzw. textliche Festsetzungen
festgesetzte Baumpflanzungen können angerechnet werden.

2.1

Gehölzarten
A) Bäume I. Ordnung

Malus domestica
Prunus padus
Sorbus aucuparia
Acer campestre

Wild-Apfel
Trauben-Kirsche
Eberesche
Feld-Ahorn

B) Bäume II. Ordnung

Rhamnus frangula
Rosa canina
Salix caprea
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum lantana

Faulbaum
Hunds-Rose
Sal-Weide
Holunder
Gemeiner Schneeball
Wolliger Schneeball

7.2

Flurstücksgrenze mit Grenzstein

Flurstücksnummer

7.3

bestehende Bebauung7.4

7.1

Straße mit Namensbezeichnung

bestehende Hauptversorgungsleitung /

1.2  Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben bzw. im Genehmigungsverfahren ist mit der
       Bauaufsichtsbehörde die Vorlage eines Lärmschutzgutachtens auf Basis der BauVorlV abzustimmen.

1.3 Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften, insbesondere DIN-Vorschriften
können beim Landratsamt Rottal-Inn- Technischer Umweltschutz - , Ringstraße 4, 84347 Pfarrkirchen zu den
regulären Öffnungszeiten (telefonische Terminvereinbarung wird empfohlen) eingesehen werden.

1.4 Darüber hinaus werden zum weitergehenden Schutz der Nachbarschaft, auch bei Einhaltung der zur Verfügung
stehenden Immissionsrichtwertanteile, folgende Schall}schutzmaßnahmen empfohlen, die im Zuge der
Baugenehmigungsplanung konkretisiert werden sollten.
 Technische Anlagen und Aggregate sollten in, den nächstgelegenen Immissionsorten, abgewandten Bereichen

von Gebäuden situiert und ausgerichtet werden (im Regelfall nach Süden).
 Die Abschirmwirkung von Gebäuden sollte bei technischen Anlagen im Freien ausgenutzt werden.

1.1  Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von Flächenschallquellen mit den
       Umgriffen gemäß Übersichtslageplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM.
       Schalltechnische Untersuchung zur Lärmkontingentierung im Bebauungsplan SO/GE „Am Alten Bad“) nach dem
       Verfahren der DIN 45691, Abschnitt 5 durchgeführt. Hierbei wurden Emissionskontingente für unterschiedliche
       Sektoren ermittelt, die im Übersichtsplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM.
       a.a.O.) bezeichnet sind. Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Berücksichtigung der
       geometrischen Ausbreitungsdämpfung bei einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Satzung
vom 28.01.2014
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Nachrichtliche Übernahmen:
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Aussagen über Rückschlüsse auf

Untergrund:

Planung nicht geändert werden.
Ohne seine Zustimmung darf die
Planverfasser alle Rechte vor.
Für die Planung behalten sich die

Urheberrecht:

entnommen
sind dem Lageplan M 1 : 5000
Die Höhenschichtlinien

Höhenschichtlinien:

Stand: Herbst 2013
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auf digitaler Flurkarte des
Grundkarte 

Planunterlagen:

M  1:1.000

Planverfasser:

Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriegebiet" / Deckblatt Nr. 19 - rechtskräftige Fassung

Änderung durch Deckblatt Nr. 22 mit Erweiterung

Festsetzungen zum Deckblatt Nr. 19

Verfahrensvermerke
1. Aufstellungsbeschluss (§2 Abs. 1 BauGB)
Der Bauausschuss von Eggenfelden hat in der Sitzung vom 24.09.2013 die Aufstellung des Deckblattes
Nr. 22 zum Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt Eggenfelden beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 11.11.2013 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Frühzeitige Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Deckblattes Nr. 22 in der Fassung vom 28.01.2014 hat in der Zeit
vom 24.02.2014 bis 04.04.2014 stattgefunden.

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB für den Vorentwurf des Deckblattes Nr. 22 in der Fassung vom 28.01.2014 hat in der Zeit vom
24.02.2014 bis 04.04.2014 stattgefunden.

4. Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Bauausschuss von Eggenfelden hat mit Beschluss vom 29.04.2014 den Entwurf des Deckblattes Nr.
22  i. d. F. vom 28.01.2014, geändert am 29.04.2014 gebilligt.
Gleichzeitig wurde der Auslegungsbeschluss gefasst.

5. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Die öffentliche Auslegung zum Entwurf der des Deckblattes Nr. 22 in der Fassung vom 28.01.2014,
geändert am 29.04.2014 erfolgte in der Zeit vom 27.08.2014 bis einschließlich 07.10.2014.

6. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Zu dem Entwurf des Deckblattes Nr. 22 in der Fassung vom 28.01.2014, geändert am 29.04.2014
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB in der Zeit vom
27.08.2014 bis einschließlich 07.10.2014 beteiligt.

7. Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Der Bauausschuss hat mit Beschluss vom 21.10.2014 das Deckblatt Nr. 22  in der Fassung vom
28.01.2014, geändert am 29.04.2014 und 21.10.2014 als Satzung beschlossen.

1. Ausgefertigt:
Eggenfelden, den 21.10.2014
STADT EGGENFELDEN

1. Bürgermeister

Das als Satzung beschlossene  Deckblatt Nr. 22  wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in
der Fassung vom 28.01.2014, geändert am 29.04.2014 und 21.10.2014 ortsüblich bekannt gemacht.
Das Deckblatt Nr. 22  mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Stadt
zu jedermann Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Das
Deckblatt Nr. 22 zum Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Stadt  , den __.__.____,      ___________________________
Eggenfelden                       

 1. Bürgermeister

geä. 29.04.2014 

zusätzliche Festsetzungen zum Deckblatt Nr. 22
Die planlichen und textlichen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Deckblattes Nr. 19  haben weiterhin
Gültigkeit für das Deckblatt Nr. 22, sofern sie nicht durch die planlichen und textlichen Festsetzungen
dieser Änderungsplanung aufgehoben oder ergänzt werden. Die planlichen und textlichen Festsetzungen
des Deckblattes Nr. 10 werden für den Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 22 vollständig aufgegehoben
und haben damit keine Gültigkeit mehr.

Landkreis Rottal-Inn
Stadt Eggenfelden

Bebauungsplan
Deckblatt Nr. 22 zum 

Regierungsbezirk Niederbayern

geä. 21.10.2014 
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Abb.: Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Am Alten Bad II“ 
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Abb.: Grunddienstbarkeiten 
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Stadt Eggenfelden

Kaufvertrag Auflassung vom 03.03.2011:
Geh und Fahrtrecht 
für Fl.NR. 510, 512, 512/1 und 511
siehe Lageplan 2 (Grundbuchamt)

Stadt Eggenfelden

Grundbuchblatt 6071:
Geh und Fahrtrecht +
Ver- und Entsorgungsleitungsrecht
für Fl.NR. 510

Grundbuchblatt 3210:
Wasser -und Abwasserleitungsrecht
für Stadt Eggenfelden

Bauherr

Grundbuchblatt 5491:
Geh und Fahrtrecht +
Ver- und Entsorgungsleitungsrecht
für Fl.NR. 512/4


